
 

 

 
Einsprüche gegen die Wahl sind innerhalb einer Woche nach erfolgter Wahl schriftlich an die Vor-
sitzende bzw. den Vorsitzenden des Wahlausschusses zu richten.  
Einspruchsberechtigt ist jedes wahlberechtigte Mitglied des Pfarrgemeinderates. 
Ein wahlberechtigtes Glied der Kirchengemeinde ist nur insoweit einspruchsberechtigt, als ein von 
ihm eingereichter Wahlvorschlag, der den Erfordernissen des § 4 entsprach, nicht zur Aufstellung 
der Kandidatenliste vorgelegt worden ist.  
Ein weitergehender Einspruch ist unzulässig. (Gemäß § 13 der Ordnung für die Wahl der Verwal-
tungsräte der Kirchengemeinden im Bistum Trier.) 
 
 
 
 
 

___18.03.2026_  _ ___________________________________ 
Datum   Vorsitzende/r des Wahlausschusses 
 

 
 
 
 
 
 
Kirchengemeinde: St. Franziskus und St. Klara Untermosel-Hunsrück 
 

Verwaltungsratswahl |Bekanntgabe der gewählten Mitglieder 
 
In der Sitzung des Pfarrgemeinderates am 18.03.2026 wurden folgende Mitglieder neu in den 
Verwaltungsrat gewählt: 
 

Name Vorname Anschrift | Wohnung Beruf 
Zahl der  
Stimmen 

Behrendt Klaus 
In den Gassen 32 
56154 Udenhausen 

Rentner 11 

Bildhauer Norbert 
Hauptstraße 29 
56283 Nörtershausen 

Rentner 11 

Nikolai Martin 
Am Acker 4 
56290 Macken 

Sozialversiche-
rungsangestellter 9 

Weber Rudolf 
Hauptstraße 2 
56290 Macken 

Architekt 10 

Wirtz Otto 
Am Acker 8 
56290 Macken 

Beamter 9 


